
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen,

am 1. Juni 2007 fand im Haus unserer Kammer die
erste Vereidigung von 21 neu zugelassenen Kolle-
ginnen und Kollegen unseres Kammerbezirks statt.
Die Vereidigung vor der Rechtsanwaltskammer
beruht auf dem Gesetz zur Stärkung der Selbstver-
waltung der Rechtsanwaltschaft, welches an die-
sem Tag in Kraft getreten ist. 

Die BRAO sah bislang die Zulassung und ggf. den
Widerruf der Zulassung zur Anwaltschaft durch die
Landesjustizverwaltung vor. Die Länder hatten aller-
dings bereits vor einem knappen Jahrzehnt von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Zulassungs-
wesen auf die Rechtsanwaltskammern zu übertra-
gen. Das neue Gesetz hat nun die BRAO geändert
und das Zulassungswesen den Rechtsanwaltskam-
mern als originäre Aufgabe zugewiesen. 

Damit bildet das Gesetz gewissermaßen den
Schlusspunkt einer mehr als 100 Jahre währenden
Rechtsentwicklung. Bis zum Inkrafttreten der
Rechtsanwaltsordnung am 1. Oktober 1879 war der
Zugang zum Anwaltsberuf staatlichem Ermessen
vorbehalten; die Advokaten in Bayern unterstanden
der Disziplinargewalt der Gerichte. Auch danach
verlieb jedoch die Zulassung als solche bei der Lan-
desjustizverwaltung, und die Anwaltschaft war in
mannigfacher Hinsicht mit der Gerichtsorganisation
verwoben. Dies beruhte allerdings zu einem guten
Teil auf der Lokalisation, die ein Auftreten in Zivil-
sachen nur bei den Zulassungsgerichten erlaubte.
Die Lokalisation wurde bekanntlich schon zum
Beginn des Jahrtausends endgültig beseitigt. Das
Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung bricht
nun endgültig mit der sinnleer gewordenen Zulas-
sung bei den Gerichten.

Wurde jetzt das Zulassungswesen vollständig den
Rechtsanwaltskammern als Aufgabe der Selbstver-
waltung übertragen, findet konsequenterweise nun
auch die Vereidigung der Kammermitglieder nicht
mehr vor Gericht, sondern vor der Rechts-
anwaltskammer statt. 

Manch einer mag sich die Frage stellen, ob man mit
der Liberalisierung und Deregulierung des anwalt-
lichen Berufsrechts nicht auch die Vereidigung hät-
te abschaffen sollen. Ich bin nicht dieser Ansicht:
Wird die Stellung des Anwalts als Organ der Rechts-
pflege bejaht, so muss auch Raum für die alther-
gebrachte Überlieferung und für die Beachtung der
Gepflogenheiten in anderen Ländern sein. Beides
spiegelt sich in der vorgeschriebenen Eidesleistung.
Im Mittelpunkt aber steht die spezielle Pflichten-
bindung des Anwalts, wie sie sich insbesondere aus
§ 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung ergibt. Durch
die Vereidigung wird ihr eine moralische Verstär-
kung verliehen. Die feierliche Verpflichtung auf die
verfassungsmäßige Ordnung soll dem Anwalt seine
besondere Funktion als Organ der Rechtspflege vor
Augen führen. Der Anwalt hat dem Recht zu die-
nen. Er hat das Recht dem Bürger zu vermitteln,
darf nicht dem Unrecht dienen oder die Rechtsfin-
dung behindern. So betrachtet ist der Eid noch
immer ein sinnvoller Appell an die Persönlichkeit
und das Rechtsbewusstsein der Vereidigten. Seine
Bedeutung wurde durch die neue Bestimmung des
§ 12 Abs. 2 BRAO hervorgehoben, nach der die 
Vereidigung zwingend der Aushändigung der Zu-
lassungsurkunde vorangehen muss.

Jede Anwältin und jeder Anwalt erlangt also erst mit
der Vereidigung die Position eines unabhängigen
Organs der Rechtspflege. Unter dem oft bemühten
und selten verstandenen Begriff des Organs der
Rechtspflege ist keine Amtsstellung mit beamten-
ähnlichen Pflichten zu verstehen. Vielmehr verbin-
det die programmatische Aussage des § 1 der
Bundesrechtsanwaltsordnung den Hinweis auf die
Organstellung bewusst mit dem Bekenntnis zur
Unabhängigkeit im Sinne der freien, unreglemen-
tierten Selbstbestimmung des einzelnen Rechtsan-
walts. Die staatsfreie, unreglementierte Anwalt-
schaft als staatlich garantierte Institution ist ein
unverzichtbares Element unseres rechtsstaatlichen
Rechtspflegesystems. Sie steht gleichwertig und
gleichberechtigt neben der Richterschaft und ande-
ren Organen wie Staatsanwälten und Notaren. Erst
der Anwalt als Organ der Rechtspflege sichert das
Recht des Bürgers, sich durch hierfür qualifizierte
Vertrauenspersonen rechtliches Gehör zu verschaf-
fen und seine Rechte durchzusetzen. Dieser fun-
damentalen Bedeutung der Anwaltschaft für die
Rechtspflege trägt die feierliche Vereidigung Rech-
nung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Hansjörg Staehle
Präsident   
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Am 1. Juni 2007 fanden sich erstmals 21 frischge-
backene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte –
sichtlich aufgeregt und teilweise begleitet von Fami-
lie oder Freunden – in der Geschäftsstelle der
Rechtsanwaltskammer München ein.

Präsident Staehle ließ es sich nicht nehmen, die
ersten Vereidigungen selbst abzunehmen. Nach
einer kurzen Ansprache des Präsidenten sprachen
die Kandidaten die Vereidigungsformel und nah-
men ihre Urkunden entgegen.

An der ersten Vereidigung in der Kammer nahmen
auch zahlreiche Vorstandsmitglieder und aus 
der Judikative Präsidentin des LG München I Con-
stanze Angerer, Vizepräsident des LG München II
Glocker und Vors. Ri. OLG Wolfgang Simper teil.
Als Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums
der Justiz konnte Ministerialrat Andreas Zwerger
begrüßt werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Vereidigung
hatten die Junganwälte bei einem Sektempfang die
Gelegenheit, ihre Kammer kennenzulernen und
erste Kontakte zu knüpfen.

Künftig findet die Vereidigung jeden Donnerstag
durch ein Mitglied des Kammervorstandes statt.

Die Vereidigungen erfolgen alle in feierlichem Rahmen Zahlreiche Vorstandsmitglieder und Vertreter aus der Justiz waren anwesend

Ein frischgebackener Kollege bei Entgegennahme der Urkunde

Präsident Hansjörg Staehle bei der ersten Vereidigung Geschäftsführerin Elisabeth Schwärzer übergibt die erste Zulassungsurkunde

� Erste Vereidigung durch den Kammerpräsidenten

A K T U E L L E SA KT U E L L E S



A K T U E L L E S

Mitteilungen III/2007 3

Der  Vorstand der Rechtsanwaltskammer München
hat seine auswärtige Sitzung auf dem Nebelhorn
abgehalten. Zu der „höchsten“ Vorstandssitzung
seit Bestehen der Rechtsanwaltskammer waren
vom Anwaltsverein Kempten auf 2.224 Meter über
dem Meeresspiegel alle Mitglieder des Kemptener
Landgerichtsbezirks eingeladen. Ein Schwerpunkt-
thema der Vorstandssitzung war die Entscheidung
des BGH zur Anrechnung der Geschäftsgebühr
(BGH-Urteil vom 7. März 2007 – V ZB 170/06,
nachzulesen im Internet unter www.bundesge-
richtshof.de; Leitsatz s. Seite 6 in diesem Heft).
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich
bei den öffentlichen Sitzungen der Abteilungen für
Berufs- und Gebührenrecht sowie für Öffentlich-
keitsarbeit ein Bild von der Arbeit der Rechtsan-
waltskammer gemacht.

Das Gipfelerlebnis wurde für die Teilnehmer abge-
rundet durch den Auftritt eines Alphornbläser-Trios
und einem gemeinsamen Abendessen im Panora-
marestaurant. 

Nach langjähriger Tradition führt der Vorstand der
Rechtsanwaltskammer München einmal im Jahr
auf Einladung eines Anwaltsvereins eine auswärti-
ge Sitzung in einem der zehn Landgerichtsbezirke
durch, die zum Bezirk der Kammer gehören. Ziel
ist es, den Kolleginnen und Kollegen die Arbeit der
Kammer transparent zu machen. Nächstes Jahr ist
die auswärtige Sitzung in Ingolstadt geplant.

v.l.n.r.: Andreas v. Máriássy, Michael Then, Hansjörg Staehle, Dr. Thomas Weckbach,
Dr. Fritz-Eckehard Kempter

Alphornbläser-Trio

Auf dem Nebelhorn wurden die Eingeladenen begrüßt

Vizepräsident Dr. Albert Hägele bei der Begrüßung

Empfang für die Kemptener Kollegenschaft

� „Höchste“ Vorstandssitzung seit Gründung der Kammer
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� Neuer Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht

Die 3. Satzungsversammlung hat in ihrer 7. Sitzung
am 11. Juni 2007 die Einführung des Fachanwaltes
für Bank- und Kapitalmarktrecht beschlossen. Die
Neuregelung der Fachanwaltsordnung (FAO) wird
am 1. Januar 2008 in Kraft treten.

� Neue Textsammlung zum 
Berufsrecht kostenlos abzuholen

Die soeben erschienene achte Auflage der von
Hauptgeschäftsführer Dr. Wieland Horn herausge-
gebenen Textsammlung zum Berufsrecht der An-
waltschaft kann ab sofort kostenlos von allen Mit-
gliedern in der Geschäftsstelle der RAK München
abgeholt werden.

� „Crash-Seminar“

Das seit dem Jahre 2002 einmal jährlich stattfin-
dende sog. „Crash-Seminar“ fand am 26. Juli 2007
in München statt. Auf dem Betriebsgelände der
Baumann Busbetriebs-GmbH in Sendling unter-
suchten die Referenten mit den Teilnehmern alles,
was für die Bereiche Versicherungs-, Verkehrs- und
Strafrecht mit dem Thema Unfallflucht zusammen-
hängt. Insbesondere wurden bei Crashversuchen
Untersuchungen zur taktilen, akustischen und
visuellen Wahrnehmbarkeit bei Niedriggeschwin-
digkeitsverstößen durchgeführt. 

Die 60 Seminarteilnehmer wurden zunächst theo-
retisch im Rahmen zweier Vorträge über Grundla-
gen aus HNO-ärztlicher und biomechanischer Sicht
informiert.

Als Referenten konnten Dr. med. Ludwig Abresch,
HNO-Facharzt aus Köln, und Dipl. Ing. Prof. Dr.
Jochen Buck vom Ing. Büro Prof. Dr. Buck aus
München gewonnen werden. 

Die Veranstaltung war didaktisch so konzipiert,
dass der theoretischen Unterrichtseinheit die prak-
tische Umsetzung im Rahmen von Niedrigge-
schwindigkeitskollisionen folgte. Die Seminarteil-
nehmer konnten dabei im „Selbstversuch“ die
individuelle Wahrnehmbarkeit von derartigen
„unfallfluchtrelevanten Kollisionen“ nacherfahren.
Die verschiedenen Crashversuche wurden im Rah-
men des Seminars messtechnisch erfasst, so dass
die Seminarteilnehmer direkt im Anschluss die
objektiven Messdaten, etwa zum taktilen/akusti-
schen Geschehen, mit den subjektiv gewonnenen
Eindrücken des Crashversuches vergleichen und
diskutieren konnten.

RA Ottheinz Kääb und Prof. Dr. J. Buck, München

� Jour fixe mit den
Arbeitsgerichten in München

Vertreter der Rechtsanwaltskammer München wer-
den am 9. Oktober 2007 mit der Präsidentin des
Landesarbeitsgerichtes und dem Präsidenten des
Arbeitsgerichtes München zu einem  „Jour fixe“
zusammentreffen. Hierbei sind Probleme bei der
Zusammenarbeit von Arbeitsgerichten und der An-
waltschaft zu besprechen.

Kolleginnen und Kollegen die hierzu einen Diskus-
sionsbeitrag liefern möchten, werden hiermit auf-
gerufen, diese bei der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen anzubringen.

A K T U E L L E SA KT U E L L E S
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� Umsatzsteuer und durchlaufende
Posten

Zu der aktuellen Diskussion um die Probleme der
Umsatzsteuer bei durchlaufenden Posten teilt das
Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben
vom 8. August 2007 an die Rechtsanwaltskammer
München mit: 
„Entgegen Ihrer Vermutung hat sich die umsatz-
steuerliche Beurteilung sog. durchlaufender Posten
durch die Finanzverwaltung nicht geändert. Es ist
in diesem Zusammenhang auch keine Änderung
der Umsatzsteuer-Richtlinien vorgesehen, nach der
grundsätzlich alle anwaltlichen Auslagen als steu-
erbare Umsätze deklariert würden. Vielmehr gelten
unverändert die in den Umsatzsteuer-Richtlinien
seit Jahren als verbindlich geregelten Grundsätze:
Durchlaufende Posten gehören nicht zur umsatz-
steuerlichen Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1
Satz 6 UWG). Sie liegen vor, wenn der Unterneh-
mer (hier der Rechtsanwalt), der die Beträge ver-
einnahmt und verauslagt, im Zahlungsverkehr
lediglich die Funktion einer Mittelsperson ausübt,
ohne selbst einen Anspruch auf den Betrag gegen
den Leistenden (hier den Mandanten) zu haben
und auch nicht zur Zahlung an den Empfänger (hier
Gerichtskasse bzw. Behörde) verpflichtet zu sein.

Maßgeblich ist demnach, wer bei den Auslagen an
Gerichte und Behörden laut der entsprechenden
Kosten-(Gebühren-)Ordnung unmittelbar Kosten-
(Gebühren-)Schuldner ist. Es kommt nicht auf die
Person an, die die Schuld begleicht oder die Adres-
sat der Kosten-(Gebühren-)Rechnung ist, sondern
auf die ursprüngliche Schuldnerschaft.

Bei den „von der Partei“ zu zahlenden Gerichtskos-
ten handelt es sich in der Regel nicht um eine eige-
ne Schuld des Rechtsanwalts, sondern um nicht
zum Entgelt im Sinne des § 10 UStG gehörende
verauslagte Beträge. Um durchlaufende Posten
handelt es sich neben den Gerichtskostenvor-
schüssen auch bei Zeugengebühren und bei für
den Mandanten vereinnahmten Geldern (Fremd-
gelder).

Anders liegt der Fall, wenn auch der Rechtsanwalt
nach der Kosten-(Gebühren-)Ordnung Schuldner
ist. Soll eine solche Gebühr letztlich der Mandant
tragen, muss der Rechtsanwalt sie somit zuzüglich
Umsatzsteuer in Rechnung stellen.

Es ist eine Frage des Einzelfalls und der jeweiligen
Gebührenschuldnerschaft, ob der Rechtsanwalt für
die seinem Mandanten in Rechnung gestellten
Rechnungsposten Umsatzsteuer abzuführen hat
oder nicht.“

A K T U E L L E S

www.datev.de/anwalt, Telefon 0800 3283872

Liebe Rechtsanwälte,
die entscheidenden Prozesse gewinnen Sie in Ihrer Kanzlei.
Wir haben uns Gedanken gemacht und analysiert, wie Sie für Ihre Kanzlei einen deutlichen Wettbewerbsvor-

sprung sichern können. Das Ergebnis heißt DATEV-ProCheck comfort und ist eine ganz besondere Qualitäts- und

Wissensmanagement-Software. Mit ihr lassen sich Arbeitsabläufe und -prozesse in der Kanzlei standardisieren

und besser strukturieren. Außerdem können mandantenspezifische Informationen bis ins Detail dokumentiert

werden. In Kombination mit DATEV-Phantasy haben Sie so jederzeit bei jeder Akte alle Kenntnisse über den Be-

arbeitungsstand. Die Folgen: höhere Ablaufsicherheit, vermindertes Haftungsrisiko und wirkungsvolles Qualitäts-

management. Wenn das kein überzeugendes Plädoyer für DATEV-ProCheck ist.

Wir denken schon mal vor.

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Datev_1286_AZ_180x128_sw_Qual.in1    1 20.08.2007    15:26:19 Uhr
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� Hinweispflicht bei Abrechnung
nach dem Gegenstandswert

BRAO § 49 b Abs. 5; 
BGB § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2

Der Rechtsanwalt, der den Mandanten vor Über-
nahme des Auftrags schuldhaft nicht darauf 
hinweist, dass sich die für seine Tätigkeit zu erhe-
benden Gebühren nach dem Gegenstandswert
richten, ist dem Mandanten zum Ersatz des hier-
durch verursachten Schadens verpflichtet.

BGH, Urteil vom 24.05.2007 – IX ZR 89/06,
www.bundesgerichtshof.de

� Unzulässige Werbung mit mehre-
ren Fachanwaltsbezeichnungen

UWG §§ 8 Abs. 1, 3, 11; 
BRAO §§ 43 b, 43 c; BORA § 6

Wirbt ein Anwalt auf seiner Internetseite damit, dass
er eine Spezialisierung als Fachanwalt auf einem
bestimmten Rechtsgebiet erworben hat, diese
Bezeichnung aber nicht führt, da das Berufsrecht
lediglich zwei Fachanwaltstitel pro Berufsträger
zulässt, ist dies irreführend.

OLG Naumburg, Urteil vom 26.02.2007 – 10 U
79/06, NJW 2007, 1537 ff.

� Mithaftung für Scheinsozius

BGB §§ 31, 393, 675; HGB § 128

a) Für das deliktische Handeln eines Scheinsozius
haftet die Rechtsanwaltssozietät entsprechend
§ 31 BGB.

b) Haftet eine Rechtsanwaltssozietät für das delik-
tische Handeln eines Scheinsozius, müssen
auch die einzelnen Sozien mit ihrem Privatver-
mögen dafür einstehen.

BGH, Urteil vom 03.05.2007 – IX ZR 218/05,
www.bundesgerichtshof.de

� Fachanwalt für Insolvenzrecht

FAO § 5 Buchstabe g, § 7

a) Fallbearbeitungen nach § 5 Buchstabe g Nr. 1
FAO können weder durch eine Tätigkeit als „Ver-
walter hinter dem Verwalter“ noch durch eine
Tätigkeit als Treuhänder im Verbraucherinsol-
venzverfahren ersetzt werden.

b) In dem Fachgespräch nach § 7 FAO können nur
Unklarheiten in und Zweifel an den vorgelegten
Nachweisen geklärt, nicht aber fehlende Nach-
weise ersetzt werden (Fortführung von Senat,
Beschl. v. 7. März 2005, AnwZ (B) 11/04, AnwBl.
2005, 499; Beschl. v. 6. März 2006, AnwZ (B)
36/05, NJW 2006, 1513, insoweit in BGHZ 166,
292 nicht abgedruckt).

BGH, Beschluss vom 16. 04. 2007 – AnwZ (B)
31/06, www.bundesgerichtshof.de

� „Erster Fachanwalt für … in …“
ist irreführende Werbung

UWG §§ 5 Abs. 1, 3

Die Werbeaussage eines Anwalts, er sei „Erster
Fachanwalt für Erbrecht“ in einer bestimmten Stadt,
ist irreführend i. S. des § 5 Abs. 1 UWG und damit
als unlautere Wettbewerbshandlung i. S. von § 3
UWG unzulässig.

OLG Bremen, Urteil vom 11.01.2007 – 2 U
107/06, NJW 2007, 1539 f.

� Anrechnung der
Geschäftsgebühr

RVG VV Nr. 3100 
Vorbemerkung 3 Abs. 4

Ist nach der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Nr. 3100
RVG VV eine wegen desselben Gegenstands ent-
standene Geschäftsgebühr anteilig auf die Verfah-
rensgebühr des gerichtlichen Verfahrens anzurech-
nen, so vermindert sich nicht  die bereits entstan-
dene Geschäftsgebühr, sondern die in dem an-
schließenden gerichtlichen Verfahren anfallende
Verfahrensgebühr.

BGH, Urteil vom 07.03.2007 – VIII ZR 86/06,
www.bundesgerichtshof.de; BRAK-Mitt. 2007,
178; AnwBl. 2007, 630

A U S  D E R  R E C H T S P R E C H U N G



Die wichtigsten Durchwahl-Nummern der Kammer
lauten: 
Zentrale (089) 532944-0
Sekretariat der 
Geschäftsführung (089) 532944-10
Erst- und Simultan-
zulassungen (089) 532944-15/17
Fachanwaltschaften (089) 532944-41
Vertreterbestellungen/
Verzichtserklärungen (089) 532944-23
Berufshaftpflichtversicherung 
als Zulassungsvoraussetzung (089) 532944-24
Beschwerdewesen (089) 532944-13
Buchhaltung (089) 532944-31/35/39
Rechtsanwaltsfachangestellte/Fort-
bildung zum Rechtsfachwirt (089) 532944-34/16
Fortbildungs-
veranstaltungen/Nothilfe (089) 532944-40
Registratur/Anwaltsausweise  (089) 532944-18
EDV/Adressverwaltung (089) 532944-26

Ansonsten gilt: 

Die Zentrale ist Montag bis Donnerstag von 9.00
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
sowie freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.
Die Geschäftsführer stehen telefonisch Montag bis
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und frei-
tags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Auskünfte und
kurze Beratungen zur Verfügung.

Zusätzlich bietet der Vorstand unter einer beson-
deren Nummer telefonische Beratung an. Diese
Beratungen finden jeweils am Mittwoch von 14.00
Uhr bis 16.30 Uhr statt und werden reihum von den
Mitgliedern des Vorstands abgehalten. Die zusätz-
liche Telefonnummer der Kammer für diesen Dienst
lautet: (089) 544037-84.

Darüber hinaus ist die Abfrage per Telefax möglich.
Teilen Sie Ihr Problem, Ihre Frage kurz per Telefax
mit (nicht mehr als eine Seite). Wir werden nach
Möglichkeit binnen eines Werktags antworten.

� Telefondienst / Faxservice
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H I N W E I S E  U N D  I N F O R M AT I O N E NH I N W E I S E  U N D  I N F O R M AT I O N E N

01.07.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 5,69 %
01.01.2007 30.06.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 5,20 %
01.07.2006 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 4,45 %
01.01.2006 30.06.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 % 3,87 %
01.07.2005 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 9,17 % 3,67 %
01.01.2005 30.06.2005 1,21 % 6,21 % 9,21 % 3,71 %
01.07.2004 31.12.2004 1,13 % 6,13 % 9,13 % 3,63 %
01.01.2004 30.06.2004 1,14 % 6,14 % 9,14 % 3,64 %
01.07.2003 31.12.2003 1,22 % 6,22 % 9,22 % 3,72 %
01.01.2003 30.06.2003 1,97 % 6,97 % 9,97 % 4,47 %
01.07.2002 31.12.2002 2,47 % 7,47 % 10,47 % 4,97 %
01.01.2002 30.06.2002 2,57 % 7,57 % 10,57 % 5,07 %

nach § 288 Abs. 1 BGB a. F.
01.09.2001 31.12.2001 3,62 % 8,62 %
01.09.2000 31.08.2001 4,26 % 9,26 %
01.05.2000 31.08.2000 3,42 % 8,42 %

Zeitpunkt

von

� Aktueller Zinssatz
Nach der geltenden Fassung von § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB betragen die gesetzlichen Verzugszinsen für
Rechtsgeschäfte, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, § 288 Abs. 2 BGB. Bei Verzugszinsen im Bereich von Darle-
hensgeschäften gilt die Sonderregelung in § 497 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
Der Basiszinssatz ist variabel und kann sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres ändern, § 247
Abs. 1 BGB. Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz im Bundesanzeiger bekannt.

bis nach § 288
Abs. 1 BGB

nach § 288
Abs. 2 BGB

nach § 497 Abs. 1
Satz 2 BGB

Basis-
zinssatz

Verzugszinsen



� Vermittlungen

Bei Auseinandersetzungen unter Mitgliedern der
Kammer bietet der Vorstand entsprechend der
Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 2 BRAO Vermittlungs-
gespräche an. In Absprache mit den Beteiligten
nimmt sich entweder ein Mitglied des Vorstands
oder ein Geschäftsführer des Falls an.

Ein Vermittlungsgespräch setzt voraus, dass beide
Seiten damit einverstanden sind. Lehnt die Gegen-
seite die Teilnahme an einem Vermittlungsversuch
ab, ist die Vermittlung gescheitert, bevor sie ange-
fangen hat.

Die Weigerung, an einem Vermittlungsgespräch teil-
zunehmen, stellt keinen Verstoß gegen das Berufs-
recht dar. Der Vorstand bittet jedoch, bei Ausein-
andersetzungen untereinander zunächst die Ver-
mittlung durch die Kammer zu suchen.

Kommt ein Vermittlungsgespräch zustande, dann
ist es in der Regel auch erfolgreich.

Gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO wird auch die Ver-
mittlung bei Auseinandersetzungen zwischen An-
walt und Mandant angeboten.

� OLG München: Telefax-Anschlüsse

Fristgebundene Schriftsätze zum Oberlandesge-
richt München sind als Telefax über folgende 
Nummern zu übermitteln: 5597-3570 oder -2747.
Nur diese Faxnummern gewährleisten den fristwah-
renden Eingang von Schriftsätzen.

Häufig werden Schriftsätze an die Faxnummer der
Verwaltung gerichtet, wo nach Auffassung mancher
Senate kein fristwahrender Eingang erfolgt. Die
Auswahl der richtigen Faxnummer ist daher von
erheblicher Bedeutung.

� Telefonberatung 
in Gebührenfragen 

Aufgrund der zunehmenden Anfragen aus dem
Bereich des Gebührenrechts hat die Rechtsan-
waltskammer München eine zusätzliche Telefon-
Hotline eingerichtet. Alle Mitglieder haben ab sofort
die Möglichkeit, jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr Beratung in gebührenrechtlichen Proble-
men in Anspruch zu nehmen: Die Telefonnummer
hierfür lautet: 089/544037-84.

Der Telefondienst wird von Rechtsfachwirtin 
Sabine Jungbauer bedient. Sie hat als Bürovorste-
herin viele Jahre praktische Erfahrung vorzuwei-
sen, ist (Mit-)Autorin verschiedener Lehrbücher und
Referentin zahlreicher Seminare zum Thema
Gebührenrecht.

� Amtsgericht München: Neue
Postleitzahl für einige Abteilungen

Für die Abteilungen des Amtsgerichts München im
Justizgebäude Infanteriestraße 5 (Registergericht,
Grundbuchamt, Gerichtsvollzieher-Dienstaufsicht,
Insolvenz- und Vollstreckungsgericht) wurde eine
neue Großempfänger-Postleitzahl vergeben. 

Die neue Briefanschrift dieser Abteilungen des
Amtsgerichts München lautet: 80325 München.
Die Briefanschriften der anderen Abteilungen des
Amtsgerichts München bleiben unverändert.

Münchener Juristische
Gesellschaft – 
Programm 2. Halbjahr 2007

Dienstag, 9. Oktober 2007
Sonderveranstaltung für Referendare
Ministerialdirigent Dr. h. c. Heino Schöbel, 
Leiter des Bayer. Landesjustizprüfungsamts,
Bayer. Staatsministerium der Justiz, München

Dienstag, 23. Oktober 2007

Funktionale Selbstverwaltung
Prof. Dr. Winfried Kluth, 
Richter am Landesverfassungsgericht
Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg

Dienstag, 13. November 2007

Der Grundsatz der Gleichbehandlung 
im Privatrecht
Prof. Dr. Jörg Neuner, Universität Augsburg

Dienstag, 4. Dezember 2007

Montgelas als Jurist 
Prof. Dr. Eberhard Weis, 
Ludwig-Maximilians-Universität München, ord.
Mitglied der Bayer. Akademie der Wissenschaften

Der Veranstaltungsort wird jeweils mit der
Einladung bekanntgegeben.

Informationen und Aufnahmeanträge erhalten 
Sie unter der Anschrift:

Münchener Juristische Gesellschaft, 
c/o RAK München, Tal 33, 80331 München,
Telefon (0 89) 532944-40, 
Telefax (0 89) 532944-33, E-Mail: info@m-j-g.de
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RA-Fachangestellte:

� Termin für die 
Zwischenprüfung 2007 

Die Zwischenprüfung findet in diesem Jahr

am Freitag, dem 30. November 2007

statt. In der Region erfolgt die Abnahme der
Zwischenprüfung in der Regel in den Berufsschu-
len. In München erfolgt über den Prüfungsort eine
gesonderte Mitteilung. Die Zwischenprüfung wird
schriftlich durchgeführt.

Die ausbildenden Rechtsanwälte sind verpflichtet,
die bei ihnen beschäftigten Auszubildenden, die ein
Jahr ausgebildet worden sind bzw. die Lehrzeit ver-
kürzen, zur Zwischenprüfung anzumelden, soweit
die Zwischenprüfung nicht schon abgelegt wurde.
Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 der Prüfungsordnung für
Rechtsanwaltsfachangestellte setzt die Zulassung
zur Abschlussprüfung den Nachweis der Teilnah-
me an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung vor-
aus.

Die Anmeldungen sind mit den Anmeldeformula-
ren, die von den Berufsschulen verteilt werden, vor-
zunehmen. Die Anmeldeformulare können die Aus-
zubildenden, die die Berufsschule nicht besuchen,
bei der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer
München (Tel. 089/532944-16, -34, -63) anfordern.

Anmeldeschluss für die Zwischenprüfung ist
am 6. Oktober 2007.

� Termine für die
Abschlussprüfung 2008/I

Der schriftliche Teil der Abschlussprüfung 2008/I in
dem Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachange-
stellte/r findet statt am: 
Fachbezogene Informationsverarbeitung
Montag, 21. Januar 2008
ZPO und Rechnungswesen
Dienstag,  29. Januar 2008
RVG, Rechts- Wirtschafts- und Sozialkunde
Mittwoch, 30. Januar 2008

Anmeldeschluss ist am 31. Oktober 2007
(Ausschlussfrist)

Die Anmeldungen sind mit den Anmeldeformularen
vorzunehmen, die von der Rechtsanwaltskammer

Anfang Oktober 2007 versandt werden. Zusätzlich
können die Anmeldeformulare direkt bei der Ge-
schäftsstelle der Kammer angefordert werden. Prü-
fungsort sowie zeitlicher Beginn der Abschlussprü-
fung werden dem  Prüfungsteilnehmer gesondert
mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt.

Die Prüfungsteilnehmer sind berechtigt, die Geset-
zessammlung „Schönfelder“ und andere aktuelle
Gesetzestexte ohne Erläuterungen und Kommen-
tierungen sowie einen nicht programmierbaren
Taschenrechner mitzubringen. Reine Solarrechner
sind ungeeignet. 

Ferner sind unkommentierte Gebührentabellen
sowie ein Kalender für 2007 und 2008 mitzubrin-
gen. 

Aufgefordert zur Teilnahme an der Abschlussprü-
fung sind alle Auszubildenden, deren Ausbildungs-
zeit spätestens am 21. März 2008 endet, sowie
Wiederholer als auch Teilnehmer, die ihre Ausbil-
dungszeit um ein halbes Jahr verkürzt haben.

Die Ausbildungskanzleien sind verpflichtet, die Prüf-
linge bis zum 31. Oktober 2007 (Anmeldeschluss)
bei der Rechtsanwaltskammer München zur Prü-
fung anzumelden. Später eingehende Anmeldungen
können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ferner werden auch diejenigen Auszubildenden zur
Prüfung aufgerufen, die eine vorzeitige Zulassung
zur Abschlussprüfung gemäß § 45 Abs. 1 BBiG oder
eine Zulassung als Externe gemäß § 45 Abs. 2
BBiG anstreben. Eine vorzeitige Zulassung kommt
nur bei nachgewiesenen überdurchschnittlichen
Leistungen (2,0) in der Praxis und in der Berufs-
schule in Betracht. Ob diese Voraussetzungen vor-
liegen, wird von der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen im Einzelnen geprüft.

Prüfungsgebühr: 75,– EUR je Prüfungsteilneh-
mer, fällig mit der Anmeldung und zahlbar auf das
Konto der Rechtsanwaltskammer München, Hypo-
Vereinsbank München, Kto.-Nr. 81631, BLZ 700
202 70. Wir bitten, jeweils den Namen des Auszu-
bildenden sowie die Ausbildungsverzeichnisnum-
mer anzugeben. Nimmt der Prüfungsbewerber nur
an höchstens drei Prüfungsfächern teil, so ermä-
ßigt sich die Gebühr auf 37,– EUR. 

Der Termin der mündlichen Abschlussprüfung
wird wie bisher von den örtlichen Prüfungsaus-
schüssen in eigener Zuständigkeit festgelegt. Zur
Freistellung von Auszubildenden für Prüfungen wird
auf die gesetzliche Regelung, hier insbesondere 
§ 15 BBiG und § 10 JArbSchG, hingewiesen.
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� Abschlussfeier der
Rechtsanwaltsfachangestellten 

Die Erfolgsgeschichte des Umzugs der Berufsschu-
le für Rechts- und Verwaltungsberufe in München
geht weiter. Nach dem gelungenen Umzug der
Berufsschule an Ostern 2007 fand zum ersten Mal
die Abschlussfeier der drei Münchner Prüfungsaus-
schüsse in der Aula des neuen Berufsschulgebäu-
des an der Astrid-Lindgren-Str. 1 in München-Riem
statt. Die Begrüßung der über 250 Schüler und
Gäste übernahm der Gastgeber und Schulleiter 
Dr. Thomas Roth. Auch Vizepräsident Michael Then
ließ es sich nicht nehmen, persönlich das Gruß-
wort der Rechtsanwaltskammer München zu über-
bringen; gleichzeitig bedankte er sich bei allen Mit-
gliedern der drei Prüfungsausschüsse für ihr her-
ausragendes Engagement und Organisations-

geschick bei der Durchführung der diesjährigen
Abschlussprüfung. Rechtsanwalt Wolfswinkler,
Stadtrat und Vorsitzender des Berufsschulbeirats,
war als Ehrengast geladen. Er hatte sich maßgeb-
lich für den Neubau einer Berufsschule für die
Rechts- und Verwaltungsberufe eingesetzt und war
sichtlich begeistert von den neuen Räumlichkeiten. 
Monika Schmitz hat es wieder geschafft neben dem
Unterricht ein tolles Programm mit den Schülern
für die Abschlussfeier zusammenzustellen. 

Dieses Jahr dominierte die Romantik und die Grup-
pe X-Blue-sive sowie die Future-Dancecrew führ-
ten Ausschnitte aus dem Musical „Grease“ auf.
Interessierte Gäste durften nach dem Programm
unter Leitung von Dr. Roth an einer Führung durch
das neue Schulgebäude teilnehmen. Sowohl die
Ausstattung wie auch die Einrichtung der EDV-Räu-
me und nicht zuletzt der „Blick in die Alpen“ über-
zeugten alle Teilnehmer von dem gelungenen Neu-
bau des Berufsschulzentrums in der Messestadt
Riem. Die Feier wurde bei einem strahlenden Som-
merabend im exklusiv begrünten Innenhof der
Schule mit einem schmackhaften Buffet abgerun-
det. Alle Schüler und Gäste verließen die Feier mit
dem Gefühl, an einem außergewöhnlichen Event
vor den Sommerferien teilgenommen zu haben. 

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle
Organisatoren und an den Schulleiter, Herrn 
Dr. Roth. Alle Bilder zur Abschlussfeier finden Sie
auf der Homepage der Kammer.
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Begrüßung durch Vizepräsident Michael Then

Die Aula der neuen Berufsschule

Der Saal füllt sich mit den Absolventen und deren Familienangehörigen
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Prüfung 2007/II

Gesamtnotenübersicht der Prüfungsausschüsse

Prüfungs-
ausschuss

Durchfallquote
in %

nicht
bestanden

bestandenNote
6

Note
5

Note
4

Note 
3

Note
2

Note
1

Teilnehmer
insgesamt

Augsburg 

Ingolstadt

Kempten

Straubing

Traunstein

München

Insgesamt

in %

56

43

31

42

41

255

468

100

–

–

1

3

–

5

9

1,92

10

18

11

14

13

39

105

22,44

31

18

12

22

21

109

213

45,51

11

7

7

3

7

67

102

21,79

4

–

–

–

–

27

31

6,62

–

–

–

–

–

8

8

1,71

51

43

29

42

38

207

410

87,61

5

–

2

–

3

48

58

12,39

8,93

–

6,45

–

7,32

18,82

12,39
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� Warum bilden wir (keine) 
Azubis aus? – Eine Umfrage

Die Rechtsanwaltskammer München ist bestrebt,
geeignete Auszubildende zu Rechtsanwaltsfachan-
gestellten (Azubis) an die Kollegenschaft zu ver-
mitteln. Bundesweit liegt die Kammer München mit
der Anzahl der Lehrverträge im Vergleich zu ande-
ren Kammern mit 10 % 1 ziemlich weit hinten. Noch
schlechter sind Berlin (9,2 %), Frankfurt (6,3 %)
und Hamburg (6,2 %), während Oldenburg (38,5 %),
Braunschweig (33,2 %) und Bamberg (29,1 %)2 die
Spitzenplätze einnehmen. Man sieht, es gibt hier
kein Nord-Süd-Gefälle. Die großstädtisch gepräg-
ten Bezirke scheinen weniger „ausbildungsfreund-
lich“ zu sein als die mehr ländlich geprägten und
kleineren Bezirke. Dafür können vielfältige Gründe
vermutet werden, von den unterschiedlichen Kos-
tensituationen bis hin zu den verschiedenen Kanz-
leistrukturen. 

Die Kammer München führte eine Befragung ihrer
Mitglieder durch, um herauszufinden, warum die
Kollegen ausbilden oder nicht. Der per Newsletter
versandte Fragebogen fand leider so wenig Reso-
nanz, dass keine repräsentative Aussage für alle
Kammermitglieder möglich ist. Gleichwohl lassen
sich die – vorgegebenen – Antworten interpretieren.

Zwei Drittel der Antwortenden bilden aus, ein Drit-
tel nicht. Das steht in krassem Gegensatz zur Rea-
lität: ca. 10 % der rund 17.000 Kolleginnen und Kol-
legen im Kammerbezirk bilden aus, 90 % dagegen
nicht. Das lässt sich nur so verstehen, dass die
Ausbildenden deutlich mehr an dem Thema inter-
essiert sind als die anderen und deshalb antworte-
ten – oder anders gesagt: die überwiegende Mehr-
heit ist an der Ausbildung von Azubis nicht interes-
siert. Will man die Anzahl der Azubis und damit der
Rechtsanwaltsfachangestellten im Kammerbezirk
erhöhen, muss hierfür die breite Mehrheit verstärkt
„umworben“ werden. 

Aufschlussreich sind auch die Gründe, die dafür
bzw. dagegen angeführt wurden, warum der einzel-
ne Kollege ausbildet oder nicht. Obwohl die Antwor-
ten nicht repräsentativ sind, lassen sie klare Ten-
denzen erkennen: von denjenigen die nicht ausbil-
den meinen insgesamt rund 40 %, dass sie zuviel
Zeit und Mühe in die Ausbildung stecken müssen
oder die schulbedingte Abwesenheit der Azubis zu
lange dauert. Daneben sind die Motive, „die Vergü-
tung ist zu hoch“, „das Angebot an Azubis ist quali-
tativ ungeeignet“ und „meine Büroräume sind zu
klein“ zwar untergeordnet (je 15 %), machen aber
zusammen doch 45 % aus. 
1 Das ist die Anzahl der Lehrverträge, bezogen auf die Anzahl der Kammermit-

glieder
2 Quelle: AnwBl 06, 834

Bei denjenigen, die ausbilden, überwiegen legitime
„egoistische“ Motive gegenüber altruistischen Grün-
den: für rund 30 % ist entscheidend, dass Azubis
schon bald zu selbständigen Tätigkeiten herange-
zogen werden können und gute Fachangestellte
werden, weil sie den spezifischen Kanzleiablauf von
der Pike auf kennen; knapp unter 20 % bilden auch
aus sozialer Verantwortung aus. Besonders erfreu-
lich: für deutlich mehr als 20 % spielt die Hilfestel-
lung der Rechtsanwaltskammer München bei der
Suche nach einem Azubi und während der Aus-
bildung eine positive Rolle. 

Für die Teilnahme an der Umfrage wurde als Preis
ein Wochenende im Seehaus in Seeshaupt am
Starnberger See für zwei Personen ausgeschrie-
ben. Der Preis wurde auf der Außensitzung des
Vorstands Ende Juli in Oberstdorf ausgelost und
durch eine dortige Kollegin gezogen. Gewinner ist:
RA Armin Englisch, Öttingen.

Rechtsanwalt Dieter Fasel, Memmingen

� Begabtenförderung berufliche
Bildung für Rechtsanwalts-
fachangestellte

Das Programm „Begabtenförderung berufliche Bil-
dung“ wurde 1991 durch das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie (BMBF) eingerichtet, um besonders begabte
junge Berufstätige mit einem Weiterbildungsstipen-
dium zu unterstützen. 

• Wo kann man sich bewerben?

Durchgeführt wird das Förderprogramm von den
Kammern und zuständigen Stellen für Berufsbil-
dung. Die Rechtsanwaltskammer München erteilt
Informationen und berät zum Programm und ist
zuständig für die Auswahl der Stipendiatinnen und
Stipendiaten, die in unserem Kammerbezirk ihre
Abschlussprüfung zur/zum Rechtsanwaltsfachan-
gestellten abgelegt haben. Die Kammer entschei-
det auch im Einzelfall, welche Bildungsmaßnah-
men gefördert werden.

Der Antrag auf Aufnahme ist bei der Kammer
schriftlich einzureichen. Die Kammer prüft den Auf-
nahmeantrag und entscheidet über die Aufnahme
in den Kreis der Stipendiaten. Formulare zum
Antrag auf Begabtenförderung können Sie bei uns
telefonisch unter 089/532944-63 anfordern und
ausgefüllt an uns senden. 
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Die Förderung bereits begonnener Maßnahmen
und vor Antragstellung absolvierter Teile ist ausge-
schlossen.

Weitere Informationen zur Begabtenförderung
erhalten Sie bei der Stiftung Begabtenförderungs-
werk berufliche Bildung im Internet unter
www.begabtenfoerderung.de.

• Wer wird in das Programm aufgenommen?

In das Programm können Bewerber und Bewerbe-
rinnen aufgenommen werden, die die Abschluss-
prüfung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten
mit einem Notendurchschnitt von 1,9 oder besser
bzw. einer Punktzahl von mindestens 87 Punkten
erreicht haben und jünger als 25 Jahre sind.

• Wie hoch ist die Förderung und wie lange wird
gefördert?

Über drei Jahre hinweg können Zuschüsse von
jährlich bis zu 1.700,– EUR für die Finanzierung
berufsbegleitender Weiterbildung gewährt werden,
d.h. in drei Jahren insgesamt bis zu 5.100,– EUR.
Vom Stipendiaten ist ein Eigenanteil an den Fort-
bildungskosten von 20 %, höchstens jedoch 180,–
EUR pro Maßnahme über mehrere Förderjahre zu
tragen. Die Fördermittel stellt das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung zur Verfügung, wel-
che von der Stiftung Begabtenförderung berufliche
Bildung an die Kammern weitergeleitet und den ein-
zelnen Stipendiaten zugewiesen werden.

• Welche Maßnahmen werden gefördert?

Gefördert wird eine anspruchsvolle Weiterbildung
zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, die über
das normale Maß hinausgeht und besondere
Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft erfordert.
Für Rechtsanwaltsfachangestellte käme eine
fremdsprachliche Weiterbildung, auch im Ausland,
in Frage sowie die Vorbereitung auf Prüfungen
beruflicher Aufstiegsfortbildung, beispielsweise die
Fortbildungsprüfung zum/zur Rechtsfachwirt/in.

• Anmeldefrist und Auswahlverfahren

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen,
dass die Nachfrage nach Aufnahme in die Begab-
tenförderung die vorhandenen Plätze bei weitem
übersteigt. Da die zur Verfügung stehenden Mittel
nur begrenzt vorhanden sind, ist es leider unver-
meidbar, einigen Interessenten eine Absage ertei-
len zu müssen. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme
in die Begabtenförderung besteht nicht.

Bei der Auswahl der Stipendiaten entscheidet der
Notendurchschnitt und das Alter des Antragstellers
(Antragsteller ab 24 Jahren werden bevorzugt). 

Bewerbungsschluss für die Aufnahme in das För-
derprogramm 2008 ist der 1. Februar 2008. 

Anträge, die nach diesem Termin bei uns einge-
hen, können nicht mehr für das Jahr 2008 berück-
sichtigt werden.

� Zeugnis am Ende der
Berufsausbildung

Nach § 16 BBiG muss der Ausbildende dem Aus-
zubildenden bei Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses unabhängig vom Prüfungs-
zeugnis ein schriftliches Zeugnis ausstellen. Die
elektronische Form ist ausgeschlossen. Diese
Pflicht besteht auch dann, wenn der Auszubilden-
de ein Zeugnis nicht verlangt oder sogar darauf ver-
zichtet. Der Ausbildende muss das Zeugnis von
sich aus erstellen und anbieten; er hat dieser Pflicht
genügt, wenn der Auszubildende das angebotene
Zeugnis ohne ausreichenden Grund ablehnt. Hat
der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst
durchgeführt, soll auch der Ausbilder das Zeugnis
unterschreiben. Auch bei vorzeitiger Beendigung
des Berufsausbildungsverhältnisses hat der Aus-
zubildende Anspruch auf ein Zeugnis.

Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art,
Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über
die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten des Auszubildenden (einfa-
ches Zeugnis). Auf Verlangen des Auszubildenden
sind auch Angaben über Verhalten und Leistung
aufzunehmen (qualifiziertes Zeugnis).

Ein qualifiziertes Zeugniss ist nur auf Verlangen
des Auszubildenden auszustellen, weil es dem Aus-
zubildenden unter Berücksichtigung des Wahrheits-
grundsatzes bei seinem weiteren beruflichen Fort-
kommen zum Nachteil gereichen könnte. Wird vom
Auszubildenden ein qualifiziertes Zeugnis verlangt,
ist eine Beschränkung der Qualifikationen nur auf
einen Teil, z.B. nur auf die Leistung oder nur auf
das Verhalten, nicht angeraten; diese Bereiche ste-
hen in so enger Beziehung zueinander, dass eine
Trennung nur schwer durchführbar wäre und zu
Missverständnissen Anlass geben könnte.

Das Zeugnis muss sauber und ordentlich auf
Papier von guter Qualität geschrieben sein. Es darf
keine Flecken, Radierungen, Verbesserungen,
Durchstreichungen oder Ähnliches enthalten. Es
wird auf normalem Kanzleipapier ausgestellt.
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� Abschlussfeier der bayerischen
Rechtsfachwirtinnen in München

In diesem Jahr hatten
sich 73 Kandidatinnen
der Kammern Bam-
berg, München und
Nürnberg zur nun-
mehr achten Fortbil-
dungsprüfung ange-
meldet, 58 Bewerbe-
rinnen haben sie
erfolgreich abgelegt.
Männliche Teilnehmer
haben sich dieses
Jahr nicht gefunden.
Die drei bayerischen 

Kammern haben die glücklichen Absolventinnen
traditionell zu einer Abschlussfeier eingeladen. In
fröhlicher Stimmung wurde der Erfolg gefeiert.

In seiner Begrüßungsrede gratulierte in diesem
Jahr der Präsident der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen, RA Hansjörg Staehle, den „frischgebacke-
nen“ Rechtsfachwirtinnen und würdigte ihre Leis-
tungen. Zugleich bedankte sich Staehle bei den
ehrenamtlichen Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses für die reibungslose Durchführung der Fortbil-
dungsprüfung und der damit verbundenen heraus-
ragenden Leistung. Mit der großen Anzahl von
Bewerberinnen ist der gemeinsame Prüfungsaus-
schuss der Kammern Bamberg, München und
Nürnberg fast schon an die Grenze seiner Leis-
tungsfähigkeit gelangt. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, RA
Dr. Peter Schuppenies, überreichte die Zeugnisse
und Urkunden und wünschte den Absolventinnen
alles Gute für die berufliche Zukunft. Er zollte den
teilnehmenden Damen große Anerkennung für ihr
Durchhaltevermögen.

Alle Teilnehmerinnen haben nach ihrem Feierabend
an einem zweijährigen Studiengang teilgenommen.
Dies ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständ-
lich, aber aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen
Situation am Arbeitsmarkt erforderlich. Viele Kanz-
leien verlangen neben der üblichen Fachangestell-
tenausbildung zusätzliche Qualifikationen. Es reicht
heute nicht mehr, sich auf dem erlernten Kenntnis-
stand auszuruhen, vielmehr müssen sich auch RA-
Fachangestellte fortbilden. Für dieses Engagement
und Durchhaltevermögen während des zweijähri-
gen Studiengangs an dieser Stelle noch mal herz-
lichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilneh-
merinnen!
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Präsident Hansjörg Staehle



Notenübersicht für den Kammerbezirk München 
zur 8. Fortbildungsprüfung „Geprüfte/r Rechtsfach-
wirt/in“:
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Dr. Peter Schuppenies, Dorothea Genzsch

Dr. Peter Schuppenies, Manuela Karl

nicht
bestanden

bestandenNote
1

Note
2

Note
3

Note
4

Teil-
nehmer

58

in %

– 1 23 22

– 1,72 39,66 37,93

46

79,31

12

20,69
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� Änderung der Beitrags-,  Gebühren-,
Sterbegeld- und Entschädigungs-
ordnung der Rechtsanwaltskammer für
den Oberlandesgerichtsbezirk München
Berichtigung der Ausfertigung
vom 9. Mai 2007

Auf der ordentlichen Kammerversammlung am 
27. April 2007 wurde beschlossen, die Beitrags-,
Gebühren-, Sterbegeld- und Entschädigungsord-
nung der Rechtsanwaltskammer für den Oberlan-
desgerichtsbezirk München zu ändern wie folgt:

I. Beitragsordnung  

Die Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer
München, zuletzt geändert mit Beschluss der Kam-
merversammlung vom 5. Mai 2006, wird wie folgt
geändert:  

In Ziffer 1 fällt der Absatz 2 ersatzlos weg. 

In Ziffer 2 fallen die kursiv mit Unterstreichung
gedruckten Satzteile in Absatz 1, wie nachstehend
wiedergegeben, weg:  

„Kammermitglieder, welche im Laufe des Ge-
schäftsjahres in die Kammer eintreten oder aus der
Kammer ausscheiden oder zugleich beim Oberlan-
desgericht zugelassen werden, entrichten für jeden
angefangenen Monat ihrer Zugehörigkeit zur Kam-
mer oder ihrer Zulassung beim Oberlandesgericht
1/12 des für ihre Zulassungsart festgesetzten Kam-
merbeitrags.“  

In Ziffer 4 fallen die kursiv mit Unterstreichung
gesetzten Satzteile in Satz 2 von Absatz 1, wie
nachstehend wiedergegeben, weg: 

„Kammermitglieder, die natürliche Personen sind,
der Kammer seit mindestens zehn Jahren angehö-
ren und vor Beginn des Geschäftsjahres das 70.
Lebensjahr vollendet haben, sind von der Verpflich-
tung zur Entrichtung eines Teiles des Kammerbei-
trages befreit. Dieser Teil beträgt in Fällen der Zif-
fer 1 Satz 1 EUR 50,– und in Fällen der Ziffer 1
Satz 2 EUR 70,–.“  

In Ziffer 7 wird am Schluss der folgende Satz ange-
fügt:  

„Die Änderungen, die in der Kammerversammlung
vom 27. April 2007 beschlossen worden sind, tre-
ten mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft.“    

II. Gebührenordnung

Zu Art. 2  Zulassungssachen: 

In Ziffer 1 werden die kursiv mit Unterstreichung
gesetzten Satzteile, wie nachstehend wiedergege-
ben, ersatzlos gestrichen: 

„Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft (§ 6, § 12 BRAO) und erste
Zulassung bei einem Gericht (§ 18 Abs. 2, § 19
BRAO) wird eine Gebühr von EUR 250,– erhoben,
gleichviel ob die Zulassung bei einem oder zugleich
bei mehreren Gerichten begehrt wird.“  

Ziffer 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung
als Rechtsanwaltsgesellschaft beträgt die Gebühr
EUR 1.000,–.“  

Ziffer 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

„Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in
die Kammer bei Verlegung der Kanzlei aus dem
Bezirk einer anderen Kammer wird eine Gebühr
von EUR 60,– erhoben.“  

Am Ende von Ziffer 4 wird die ermäßigte Gebühr
für den Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft bei Zurücknahme des Antrags für Anwalts-
gesellschaften auf EUR 600,– reduziert.  

Zu Art. 3  Vertreterbestellungen:  

Hier müssen wegen des Gesetzes zur Stärkung
der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft die
in Bezug genommenen Paragraphen geändert wer-
den; der Text lautet dann wie folgt:

„Für die Bearbeitung des Antrags auf Bestellung
eines Vertreters (§ 47 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 
§ 53 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 5, § 161 Abs. 1 Satz 1
BRAO) wird eine Gebühr von EUR 30,– erhoben.“

Zu Art. 4   Europäische und ausländische Rechts-
anwälte:

Ziffer 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme
als europäischer oder ausländischer Rechtsanwalt
oder als europäische Rechtsanwaltsgesellschaft
gelten die vorgenannten Artikel entsprechend.“  

A M T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G E N
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Zu Art. 6  Fachanwaltssachen:  

Es wird eine Ziffer 3 ergänzt mit dem Wortlaut:   

„Weist ein Fachanwalt die jährliche Fortbildung für
das abgelaufene Jahr nicht vor dem 1. April des
Folgejahres unaufgefordert vollständig nach (§ 15
FAO), so wird ihm durch schriftliche Mahnung der
Rechtsanwaltskammer eine Erledigungsfrist von 
1 Monat gesetzt. Für diese Mahnung wird eine
Gebühr von EUR 20,–, für jede weitere Mahnung
eine solche von EUR 50,– erhoben.“   

Zu Art. 9  Inkrafttreten: 

Hier wird folgender Schlusssatz angefügt:  

„Die Änderungen, die in der Kammerversammlung
vom 27. April 2007 beschlossen worden sind, tre-
ten mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft.“ 

III. Sterbegeldordnung der 
Rechtsanwaltskammer München  

Der Eingangssatz der Sterbegeldordnung wird wie
folgt neu gefasst: 

„In Erfüllung der Aufgabe der Kammerversamm-
lung gemäß § 89 Abs. 2 Nr. 3 BRAO wird der Kam-
mervorstand ermächtigt, einen Betrag bis zu EUR
7.500,– als Sterbegeld auszuzahlen mit folgenden
Maßgaben:“  

Die Nummer 7 wird, wie nachstehend wiedergege-
ben, neu gefasst und eine Nummer 8, wie folgt,
angefügt: 

„7. Die Fürsorgeeinrichtung des Sterbegeldes wird
mit der Maßgabe geschlossen, dass beim Tod von

Personen, die erstmals ab 1. Januar 2008 Mitglied
der Rechtsanwaltskammer München geworden
sind, kein Sterbegeld mehr bezahlt wird.

8. Die Änderungen, die in der Kammerversamm-
lung vom 27. April 2007 beschlossen worden sind,
treten mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft.“  

IV. Änderung der Entschädigungsordnung 
der Rechtsanwaltskammer München

In Art. 5 Nr. 1 wird folgender Satz ergänzt:  

„Im Übrigen gilt Art. 3 entsprechend.“  

In Art. 6 Nr. 2 und Art. 7 wird die Bezugnahme auf
Art. 2 durch die Bezugnahme auf Art. 2 und 3
ersetzt. 

Art. 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Änderungen, die in der Kammerversammlung
vom 27. April 2007 beschlossen worden sind, tre-
ten mit Wirkung zum 1. Juli 2007 in Kraft.“ 

Die vorstehenden Änderungen der Beitrags-,
Gebühren-, Sterbegeld- und Entschädigungsord-
nung der Rechtsanwaltskammer werden hiermit zur
Berichtigung der Ausfertigung vom 9. Mai 2007
nochmals ausgefertigt.

München,  26. Juni 2007

gez. Hansjörg Staehle
Präsident

A M T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G E N



� Aktueller Mitgliederstand der
Rechtsanwaltskammer München

Am 31.7.2007 hatte die Kammer insgesamt 17.719
Mitglieder.

In dieser Zahl enthalten sind 95 Rechtsbeistände,
die nach § 209 BRAO in die Kammer aufgenom-
men sind, sowie 84 ausländische Anwälte, die sich
gemäß § 2 EuRAG, § 206 Abs. 1 BRAO, im Bezirk
der Kammer niedergelassen haben.

Insgesamt 11.280 Mitglieder der Kammer haben
ihren Kanzleisitz im Bezirk des Amtsgerichts Mün-
chen (i.e. Stadt- und Landkreis München).
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P E R S O N A L I E N

U M F A S S E N D E R  L E I T F A D E N . P R Ä Z I S E A R B E I T S H I L F E .

Steuerstrafrecht
International
International Tax Criminal Law
hrsg. von Roman Leitner und Gerald Toifl
2007, 136 Seiten, € 37,–

in Zusammenarbeit mit dem Verlag
ISBN 978-3-415-03714-4

Der neue Leitfaden gibt einen ersten Überblick
über steuerstrafrechtliche Rahmenbedingungen in
zahlreichen europäischen Staaten (Deutschland,
Kroatien, Niederlande, Österreich, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechien, Ungarn) und den
USA. Die in Englisch und Deutsch verfasste Dar-
stellung bietet wichtige Hinweise für die Praxis.

Aktienoptionen 
für Führungskräfte
von DDr. Thomas Kühbacher
2007, 328 Seiten, € 66,10

in Zusammenarbeit mit dem Verlag
ISBN 978-3-415-03857-8

Auf Basis des Tauschgrundsatzes, der steuerlichen
Behandlung von Finanzmarktoptionen und Opti-
onen einer Optionsanleihe erarbeitet der Autor
einen eigenen Lösungsansatz, der für die gewäh-
rende Gesellschaft die Möglichkeit aufzeigt, im
Zusammenhang mit Aktienoptionsprogrammen
Personalaufwendungen geltend zu machen. Außer-
dem veranschaulicht er, dass die steuerliche Erfas-
sung des Optionsbegünstigten je nach Zuflusszeit-
punkt und -höhe differenziert zu betrachten ist.

Zu beziehen bei Ihrer Buchhandlung oder beim RICHARD BOORBERG VERLAG GmbH & Co KG
70551 Stuttgart bzw. Postfach 80 03 40, 81603 München
oder Fax an: 07 11/73 85-100 bzw. 089/43 61 564
Internet: www.boorberg.de   E-Mail: bestellung@boorberg.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




